
Intern. Mittelrhein-Meisterschaft (2.500 m, 5.000 m, 7.500 m u. 10.000 m) 
Freiwasserschnupperschwimmen (500 m) 

Mittelrhein Staffelschwimmen (3 x 1.250 m) 
Mittelrhein Aquarunning u. Volksschwimmen (1.250 m und 2.500 m) 

am 13. und 14. Juli 2019  
 

Veranstalter:   Schwimmbezirk Mittelrhein e.V. 
Ausrichter:  TPSK 1925 e.V.  
Ort:   Sport- und Erholungsanlage Fühlinger See, Köln Regattabahn, Rundkurs: 1.250 m 
Wassertemperatur: witterungsabhängig 
Wassertiefe:  ca. 5 m (abhängig vom Wasserstand des Rheins) 
Zeitmessung: Handzeitmessung 
 
I. Wettkampffolge 
Samstag, den 13. Juli 2019 
Einschwimmen ab:   08:00 Uhr 
Beschriftung der Teilnehmer:  09:15 Uhr weiter jeweils 45 Minuten vor jedem Start 
Technische Besprechung:  09:00 Uhr  
 
Wettkampf: 
 
Wettk. 1 10.000 m Männer Jg. 2003 u.ä.   09.30 Uhr 
Wettk. 2 10.000 m Frauen Jg. 2003 u.ä.   09.30 Uhr 
Wettk. 3    7.500 m Männer Jg. 2003 u.ä.   09.30 Uhr 
Wettk. 4    7.500 m Frauen Jg. 2003 u.ä.    09.30 Uhr 
Wettk. 5      500 m Männer Jg. 2007 u.ä.   12.30 Uhr  
Wettk. 6      500 m Frauen Jg. 2007 u.ä.   12.30 Uhr 
Wettk. 7   2.500 m Männer Jg. 2007 u.ä.   13.30 Uhr 
Wettk. 8   2.500 m Frauen Jg. 2007 u.ä.   13.30 Uhr 
Wettk. 9  3x1.250m Staffel mixed offen*   15.00 Uhr 
 
Sonntag, den 14. Juli 2019 
Einschwimmen ab:   08:00 Uhr 
Beschriftung der Teilnehmer:  09:15 Uhr weiter jeweils 45 Minuten vor jedem Start 
Technische Besprechung:  09:30 Uhr  
 
Wettk. 10  5.000 m Männer Jg. 2005 u.ä.   10.00 Uhr  
Wettk. 11   5.000 m Frauen Jg. 2005 u.ä.   10.00 Uhr  
 

 Aquarunning mixed offen   13.00 Uhr 
 

Wettk.  12  1250m Volksschwimmen mixed offen*    15.00 Uhr (1 Runde) 
Wettk.  13      2500m Volksschwimmen mixed offen*   16.00 Uhr (2 Runden)  
 
*Jüngster startberechtigter Jahrgang ist 2007 
 
Nähere Informationen finden Sie auf www.schwimm-mit.de 
 

Eventuelle Änderungen der Startzeiten werden mit dem Meldeergebnis bekannt gegeben. 
Während des Wettkampfes kann nicht trainiert werden 

Grundlagen 

Es gelten die Wettkampfbestimmungen, die Rechtsordnung und die Antidoping-Bestimmungen des DSV. Für die 
Veranstaltung besonders zu beachten sind die Wettkampfbestimmungen Freiwasserschwimmen (§§ 171 ff WB). 



 
2. Teilnahmeberechtigung 
Startberechtigt sind Aktive der Jahrgänge 2007 und älter 
 Die Wettkämpfe 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 und 11 sind Meisterschaften für Mitglieder von Vereinen, die einem dem 

DSV oder der FINA angeschlossenen Schwimmverband angehören und im Besitz der Verbandsrechte sind. 

 Die Wettkämpfe 5, 6, 9, 12 und 13 sind Breitensportwettkämpfe und somit offen für Schwimmer und 
Freizeitsportler ohne Mitgliedschaft im DSV. Jüngster startberechtigter Jahrgang ist 2007.  

 Der Wettkampf 12 und 13 ist ein Volksschwimmen, bei dem die Benutzung von Neoprenanzügen erlaubt ist. 
Jüngster startberechtigter Jahrgang ist 2007. 

 In der mixed Mannschaft in WK 9 muss mindestens ein weiblicher und ein männlicher Schwimmer am Start 
sein. Jüngster startberechtigter Jahrgang ist 2007. 

 Aus Sicherheitsgründen müssen bei allen Disziplinen die Finger- und Zehennägel kurz geschnitten sein. 
Ebenso ist das Tragen von Uhren und Schmuck nicht erlaubt. Eine Kontrolle erfolgt bei der Beschriftung bzw. 
am Vorstart. 

3.  Datenschutzbestimmung 
 Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung, Verarbei-

tung und Weitergabe der wettkampfrelevanten personenbezogenen Daten unter Angabe von Name, Vereinsna-
me, Landesverbandszugehörigkeit, Alter, Klasse, Wettkampfbezeichnung, Startnummer und Startzeit einver-
standen. Diese Verarbeitung erfolgt gem. Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Er willigt durch die Teilnahme am 
Wettbewerb ebenfalls in die Verarbeitung und Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten sowie, evtl. Fotos 
vom Wettkampf und der Siegerehrung in Aushängen, im Internet, in sozialen Medien sowie in weiteren Publika-
tionen des Schwimmverbandes NRW oder seiner Untergliederungen ein. Teilnehmer können der Speicherung, 
Verarbeitung und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten widersprechen und Löschung verlangen. Die 
Folgen ergeben sich aus den Wettkampfbestimmungen des Deutschen Schwimm-Verbandes e.V.. Die bereits 
veröffentlichten Ergebnislisten werden bei einem Widerspruch gegen die Veröffentlichung nicht geändert, sie 
bleiben bestehen 

 

3.1  Meldungsabgabe 
Meldungen zu den Wettkämpfen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 und 11 sind maschinenschriftlich oder in Druckschrift gemäß 
WB auf Meldeliste DSV-Form 102 einschließlich Meldebogen DSV-Form 101. Auf dem Meldebogen ist das 
Vorliegen der Gesundheitsnachweise für alle Teilnehmer des Vereins zu bestätigen. Wenn keine generelle 
Versicherung der Sportgesundheit durch den meldenden Verein erfolgt, müssen die Meldungen zurückgewiesen 
werden (§ 7 Abs. 2 der WB). Die Meldungen können auch mit dem Meldemodul (www.schwimm-mit.de) oder E-
Mail abgegeben werden. Mit der Abgabe der Meldung hat der meldende Verein zu versichern, dass die 
gemeldeten Schwimmer ihre Sportgesundheit gemäß § 7 WB nachweisen können, die Schwimmer gem. § 11 und 
15 WB im Lizenzregister des DSV erfasst sind und die Jahreslizenz bezahlt haben. Liegt diese Versicherung nicht 
vor, sind die Meldungen vom Veranstalter (Meldeanschrift) zurückzuweisen. 
 
Meldungen zu den Wettkämpfen 5, 6, 9, 12 und 13 
Auch formlos unter Angabe des Namens, Vornamen, Geb.-Datum, Geschlecht und ggf. Verein. Für den 
Gesundheitszustand und die körperliche Fitness der Teilnehmer ist der meldende Verein verantwortlich. 
Teilnehmer, die keinem Verein angehören, haben eine entsprechende Erklärung der Meldung beizufügen. Bei 
Minderjährigen ist eine Erklärung der Eltern beizufügen. Jüngster startberechtigter Jahrgang ist 2007.  
 
Die Angabe von Meldezeiten ist nicht erforderlich. Die Einteilung erfolgt nach Jahrgängen/Altersklassen. Der SBM 
behält sich vor, bei entsprechender Beteiligung die Anfangszeiten zu ändern. 
 
Meldeanschrift     Meldungen@schwimm-mit.de 
      Ingo Tank 

      Bachemer Str. 169  
      50931 Köln 

Meldeschluss:     Mittwoch 03.07.2019   

 



3.2 Meldegeld 
Das Meldegeld beträgt 
 

 25,00 € pro Meldung im Wettkampf 1 und 2 
 20,00 € pro Meldung im Wettkampf 3 und 4 
 15,00 € pro Meldung im Wettkampf 10 und 11 
 10,00 € pro Meldung im Wettkampf 7 und 8 
 5,00 € pro Meldung im Wettkampf 5 und 6  
 20,00 € pro Staffelstart WK 9 
   7,00 € pro Start Volksschwimmen WK 12 
   9,00 € pro Start Volksschwimmen WK 13 

 
Das Meldegeld ist bis spätestens 3 Tage nach Meldeschluss auf das nachstehende Konto unter Angabe des 
Vereins/Veranstaltungsnamens zu überweisen. Meldungen ohne fristgerechte Zahlung des Meldegeldes werden 
nicht berücksichtigt. 

 

Kontoinhaber  TPSK 1925 e.V.  

IBAN DE26 3705 0198 1933 7000 88 
BIC COLSDE33XXX 

Nachmeldungen zu den Wettkämpfen 5, 6, 9, 12 und 13 sind am Wettkampftag bis 1 Stunde vor jeweiligem 
Wettkampfbeginn möglich. Zusätzlich zum Meldegeld ist eine Nachmeldegebühr in Höhe von 5,00 € zu entrichten.  
 
3.3 Erhöhtes nachträgliches Meldegeld (ENM) 
ENM in Höhe von 15,00 € wird erhoben, wenn Schwimmer im Wettkampf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 und 11 (Bezirks-
meisterschaften) nicht antreten bzw. disqualifiziert werden. 
 
3.4  Zahlungsbestimmungen 
Das ENM ist ohne weitere Aufforderung bis zum 26.07.2019 auf das Konto des Schwimmbezirk Mittelrhein e.V. zu 
überweisen. 
 
3.5 Meldeergebnisse 
Die meldenden Vereine bzw. vereinslose Teilnehmer erhalten eine Meldebestätigung. Gleichzeitig erfolgt die 
Zusendung von Informationen. Das Meldeergebnis wird zeitnah vor der Veranstaltung auf der SBM-Homepage 
www.schwimm-mit.de veröffentlicht.  
 
4. Laufsetzung 
Jeder Lauf wird mit ca. 50 Schwimmern belegt. Die Laufeinteilung erfolgt nach den gemeldeten Zeiten und/oder 
Alter. 
 
4.1  Beendigung des Wettkampfs 
Eine Stunde nach Anschlag des ersten Sportlers kann der Schiedsrichter alle Schwimmer, die noch auf der 
Strecke sind, aus dem Wasser nehmen (§ 179 Abs. 15 WB). 
 
4.2 WB-Verstöße 
Verstöße gegen die WB, die RO bzw. ADB, die Disziplinar- bzw. Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben können, 
werden in einer Liste aufgeführt und dem Wettkampfprotokoll beigefügt. 
 
4.3  Wertung 
Die Wertung erfolgt für alle Teilnehmer getrennt nach Mittelrhein-Meisterschaft und Offenem Frei-
wasserschwimmen bzw. Schnupperschwimmen 

 Jahrgänge 2007 bis 2002 jahrgangsweise 
 Junioren Wertung 2000/2001 
 offene Klasse  
 Masters-Altersklassen gemäß § 152 Abs. 1, 2 WB 
 Beim Volksschwimmen wird keine Wertung durchgeführt 

 



5. Startregel 
Die Wettbewerbe werden nach der „Ein-Start-Regel“ durchgeführt. 
 
6. Auszeichnungen 
Die drei Erstplatzierten aller Wettkämpfe in den jeweiligen Klassen (s. 4.3) erhalten Medaillen. 
Urkunden können bei der Beschriftung bestellt werden. Die Siegerehrungen finden ca. 30 Minuten nach 
Beendigung jedes Wettkampfes statt. Auszeichnungen werden nicht nachgesandt. 

 Jeder Teilnehmer des Volksschwimmens erhält eine Teilnahmeurkunde mit seiner erzielten Zeit auf 
Bestellung bei der Beschriftung.  
 

7. Kampfrichter 
Das Kampfgericht wird vom Schwimmbezirk Mittelrhein e.V. gestellt. 
 
8. Wettkampfprotokolle  
Das Protokoll steht nach der Veranstaltung als pdf-Datei unter www.schwimm-mit.de zum Download bereit. Eine 
Ausgabe in Papierform erfolgt nicht. 
9.  Haftung 
Für Verlust und Diebstahl haften weder Ausrichter noch Veranstalter. 
 
10. Unterkünfte/Parkplatz 
Die Stadt Köln weist ausdrücklich darauf hin, dass das Zelten auf dem Gelände untersagt ist. Am 
Veranstaltungstag sind Parkgebühren zu entrichten. 
 
11.  Sonstiges 
Am Wettkampfort befinden sich Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Ebenfalls vorhanden ist eine Cafeteria. 
 

Schwimmbezirk Mittelrhein e.V. TPSK e. V.  
Ute Hemker Michael Pfennig Andrea Stockmann 

- Schwimmwartin - - Sachbearbeiter 
Wettkampfwesen - 

- Schwimmwart - 

 


